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Anordnung 
über die Bildung der Hauptverwaltung 
Unterrichtsmittel und Schulversorgung

vom 15. Januar 1970

§ 1
(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1970 wird eine 

Hauptverwaltung Unterrichtsmittel und Schulversor
gung beim Ministerium für Volksbildung (nachstehend 
Hauptverwaltung genannt) gebildet.

(2) Sie ist juristische Person und Haushaltsorgani
sation.

(3) Im Rechtsverkehr führt sie die Bezeichnung 
Ministerium für Volksbildung
Hauptverwaltung Unterrichtsmittel und Schul Versor
gung.

(4) Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Berlin, 
der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Repu
blik.

§ 2
(1) Die Hauptverwaltung hat die Aufgabe, die Haupt

entwicklungsrichtung zur Ausrüstung und Versor
gung der im Bereich des Ministeriums für Volksbil
dung bestehenden Einrichtungen mit Unterrichtsmit
teln, Schul- und Kindergartenmöbeln, Sportgeräten, 
Schul- und Lehrbüchern, Lernmitteln des allgemeinen 
Schulbedarfs, Schuldokumenten und Vordrucken zu er
arbeiten.

(2) Die Hauptverwaltung ist verantwortlich für die 
Durchsetzung der unter Abs. 1 genannten Hauptent
wicklungsrichtung in den Prognosen, Perspektiv- und 
Jahresplänen der für die Forschung, Entwicklung, Pro
duktion und Versorgung verantwortlichen staatlichen 
Organe und Institutionen.

(3) Die Hauptverwaltung sichert die Durchsetzung 
der schulpolitischen und pädagogischen Grundsätze zur 
Weiterentwicklung der Schul- und Kinderspeisung im 
Rahmen der gesellschaftlichen Speisenwirtschaft.

(4) Die Hauptverwaltung ist wirtschaftsleitendes 
Organ gegenüber dem Staatlichen Kontor für Unter
richtsmittel und Schulmöbel und übernimmt in bezug 
auf die ökonomische Tätigkeit des Volkseigenen Ver
lages Volk und Wissen Funktionen eines wirtschafts
leitenden Organs.

§3
(1) Die Hauptverwaltung arbeitet nach den Weisun

gen des Ministers für Volksbildung.

(2) Der Struktur- und Stellenplan der Hauptverwal
tung ist nach den geltenden Rechtsvorschriften auf
zustellen und vom Minister für Volksbildung zu be
stätigen.

(3) Der Leiter der Hauptverwaltung hat die Arbeits
weise sowie die Aufgaben und Pflichten der Mitarbei
ter der Hauptverwaltung in einer Arbeitsordnung zu 
regeln.

§4
(1) Die Hauptverwaltung wird im Rechtsverkehr 

durch den Leiter der Hauptverwaltung und im Fall 
seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter ver
treten.

(2) Im Rahmen der ihnen erteilten schriftlichen 
Vollmachten können auch weitere Mitarbeiter die 
Hauptverwaltung im Rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1970 in Kraft.

Berlin, den 15. Januar 1970

Der Minister für Volksbildung
H o n e c k e r
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